
Besprechungen
N1s der mittelalterlichen Philosophie, insbesondere der Metaphysık, ISt. Das Studium
dieser Philosophie wırd immer wıeder auf die Forschungen un: Ergebnisse dieses
Bandes zurückgreıten mussen.

Der Band der Miscellanea mediaevalıa über das Berufs-
bewußfstsein des mittelalterlıchen Menschen behandelt demgegenüber eın sehr ein-
geschränktes Thema, dazu noch ein Thema, ber das sıch verhältnismäßig Weniges
beı den mittelalterlichen Denkern et. Namentlich eın eigentliches Selbstver-
ständnıs der besonderen Berufung findet sıch tast NUur bei den geistlıchen und
ge1lst1g führenden Beruten, wIıe bei den Universitätslehrern (Jacques de Goff.

den Bettelmönchen (Sophronius Clasen: Dıie ÄArmut als Berut 86—104),
Thomas VO'  — Aquın als Mendikant und Magıster der Theologie (Willehad aul
Eckert 105—134), beı den Philosophen (Paul Wilpert ber Boethius VO  - Dacıen:
135—152; Daniıel A. Callus: 153—162; Eusebio Colomer ber Ramon
163—184) und Dıiıchtern (Frıtz T'schirch über die deutschen Dichter: 239—285;
Hans Rheinfelder ber Dante: 286—305). Was über das Berufsbewulflstsein wa
künstlerischer der wirtschaftlicher Berute DESARLT werden kann, 1St demgegenüber
wen1g. Im Berufsbewufstsein des Musıcus und Cantor (Heinrich Hüschen: 225—238)
zeıgt sıch einerseıts die Überschätzung der Theorie des Musıcus) ber die ausübende
Kunst (des Canto l anderseıts die Verachtung gegenüber den Schauspielern und
Spielleuten als ehr sen „Fahrenden“. Auch der Beıtrag VO  e ryıch Maschke ber
das Berufsbewußtsein des mittelalterlichen Fernkaufmanns 6—  9 wıe 6S sıch
1n Rechnungsbüchern, Briefen, Testamenten, Traktaten und Chroniken spiegelt,
kann fast NUur die Merkmale nachweıisen, diıe Sombart 1n seiıner Definition des
Kapitalismus als beherrschend anführt: das Erwerbsprinzıp und den ökonomischen
Rationalismus Maßifßhalten 1m Erwerbsstreben, Bescheidenheit 1m Aufwand,
Redlichkeit 1mM Geschäft, die als Ethos des Kaufmanns gefordert werden, bedeuten
als solche noch kein Verständnis für den Dienstcharakter des Beruts 1mMm olks-
SANZECEN., Über die Handwerker un: Bauern, die gewiß den Hauptteıil der Be-
völkerung ausmachten, ertährt INa  - fast NUr 1n dem Beıitrag von Jacques
de Goff Metier profession d’apres les anuels de contesseurs Moyen Age
(44—60); INa  3 S1e 1er, WwW1e sıch allmählich eine bessere Schätzung auch der
körperlichen Arbeıt durchsetzt. de Vrıes S J

S Jo S C  e v Mater el magıstra UN praktische Wırtschafls- uN Sozialpolitik.
Erläuterungen uUN Erwägungen ZUY Soztalbotschafl Johannes’ k1 8
(178 5 Luzern W, Stuttgart 1965, Räber 122 86) str/DM.
Der Untertitel verdeutlicht den Inhalt des Buches besser als der Haupttitel.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit berichtet ber den hauptsächlichen Inhalt von
un:! knüpift verschıiedene darin behandelte Probleme der vorkommende

Stichworte eigene Meinungsäußerungen Fragen „praktischer Wirtschafts- und
Sozialpolitik“; unmittelbar AuSs Enzyklıken der anderen päpstlichen Lehrkund-
gebungen, die ıhrer Natur nach mit Grundsatziragen ftun haben, aßt sich Ja
praktische Politik ıcht ableiten.

In der Diskussion wurde mehrtach A4US deren ıtalienischer Fassung
heraus geschlufßifolgert un Übersetzungen 1n andere Sprachen der Vorwurf
erhoben, S1Ee 1elten sıch nıcht eNsS die iıtalienısche Vorlage. Demgegenüber
ISt bemerkenswert, daß sıch streng den alleın maßgeblichen lateinischen Wort-
laut halt Inzwischen weiß Man, dafß 1n Wo € die sıch die Veröftent-
lichung der Enzyklika verzögerte (15. Maı bıs 14. Julı noch stark den
Inhalt wurde un die italienischen Entwurtsvertasser manche Eın rıffe 1ın
ıhren Entwurf en hinnehmen mussen, wobeı die Rückübertragung 1Ns Ita jenısche
nıcht ımmer voll geglückt ISt. SO hat Hirschmann iın seinen „Vorbemerkungen“
der VO:  m] ıhm besorgten, 1963 bei Schöningh-Paderborn erschienenen dreisprachigen
Ausgabe VO:  ; einıge nıcht alle! Stellen ben, denen (offenbarr h  5°5aut Vorstellungen der Einwendungen der Übersetze ın) achliche AÄnderungen
VOrTrSCHOMIMMNCN wurden.

Im Gegensatz Quadragesimo NNO QA) der eutsche Einflu£ß wohl
gebührlich überwog, ISt der Entwurftf M.  9 w1ıe zutreftend mutmaßt, vorzuß>-
weıse von ıtalıenıscher und französıscher Philosophie un! Theologie befruchtet und
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WAar „der Einfluß VO:  3 Fachleuten de Wırtschaftswissenschaft gering“ (12) BeımAbschnitt ber die gesellschaftliche Verflechtung (‚socialisation‘), 9—65, hätteden Nachweis des französischen Eınflusses le1
längere Strecke den Wortlaut des Schreibens übe

cht erbringen können, auf
rnımmt, das KardıinalstaatssekretärTardını 1960 die 1ın diesem Jahr 1n Grenoble tagende Semaıne socıale de Francegerichtet hatte. Jedermann weiß, daß Schreiben dieser Art VO  3 den Adressatencelbst Vorlagen dem Heiligen Stuhl unterbreitet und von diesem 1n der Regel derHauptsache nach übernommen werden pflegen. So liegt diesem Abschnitt VO:  3zweıfellos eın tranzösischer Entwurt zugrunde; emerkenswert sınd kleinereAbweichungen des Wortlauts ın 65 von dem Schreiben der Staatssekretarie,die VO:  3 den Franzosen bedauert werden, weıl s1ie nıcht Unrecht den Eindruckhaben, die Klarheit und Schlüssigkeit habe dadurch gelitten.Dıie Eıigenart VO  3 kennzeichnet in der Hauptsache gewißß zutreftend!Wenn allerdings meınt, die früheren S07ialenzykliken schlügen 1n der Haupt-sache LUr „Heilmittel auf dem Gebiet PrIVvter un karitativer Hılfsbereitschaft“

VOIL, während „staatliche Maßnahmen die Ausnahme bilden“ 12/13), geht dastehl. In Wahrheit hat Rerum NOVArum gerade dadurch Weltsensation emacht, daßS1e 1M Gegensatz ZU damaligen aisser-faire-Liberalismus die Staatsıntervent:onordert und tür das Koalitionsrecht der Arbeitnehmer eintrItt. Und 1m MiıttelpunktVO  3 steht nıchts Gerıin als die Überwindung des Dualismus der kapıta-listischen Klassengesellschaft durch eınen funktionellen Föderalismus der Pluralis-
INUS, den MmMI1t vielen seıner GesinnunSSSCNOSSCEN ırregeführt durch das gewißunglückliche Wort „berufsständisch“ leider völlig mißversteht, WenNnNn VC)  e}„staändıscher Abkapselung“ (146 passım) redet, die jedenfalls kein Ausdruck„prıvater und karitativer Hiılfsbereitschaft“, sondern das gerade Gegenteıl davonware, ber auch das schärfste Auge nıcht ıne Spur 1n entdecken
VCEIMAaS, die 1n Zift. überdies gerade der engherzigen Abkapselung dieZusammenbruch der einstigen, „auch icht in jeder Beziehung vollkommenen“Ordnung beilegt! Der VO  } festgestellte Fortschritt VO  z} ber die trüherenSozialenzykliken hinaus erschöpft sıch 1n dieser Hınsıcht darin, dafß denStaat auffordert, das ihm heute Gebote stehende reichhaltigere nNstrumentarıum

Nutzen, „umtassender und planmäßiger als früher“ Sozial- und Wırtschafts-politik betreiben. Demnach beschränkt sıch auch keineswegs auftf „Maß-
inen ZUSuUuNsten der strukturell Benachteiligten“ 23 die B.s Zustimmung finden,sondern ezieht ausdrücklich Ma{fßnahmen der Wachstumns- un der Konjunktur-politik eın, die bel unerwähnt Jleiben.

Das Subsidiaritätsprinzip se1 1n QA, anerkennt ungeachtet seıner INnan-

ernımmt 65 enn auch 1n dem Sınne, WI1e 65 1n gemeınt und Von dort 1n
chen tellen durchscheinenden Abneigung diese Enzyklika, Sut tormuliert. So

übergegangen ist, allerdinSS mMIıt eıner kleinen Abschwächung. Uun!: iıhrfolgend 152 spricht VO! ‚subsidiarıi offzcıı principium‘; als Zuständigkeits-prinzıp Sagt cs AdUus, Wern die Pflicht gesellschaftlicher Hilfeleistung obliegt undmıiıt zugleich, WE s1e A eisten lst, nämli;ch S daß S1C die Selbsthilfe tördert undben dadurch wiırklıch hilfreich 1St „Pflicht hilfreichen Beistandes“). Be1 erscheintdas Prinzıp S  9 auch ıN der letztgenannten Stelle (155/156) 1Ur als ormale ( il
ständigkeitsregelung.

Unter der Überschrift „Eın Sonderproblem: wer hat Anspruch aut Sozialzulagenund wWwer ezahlt s1e?“ (87 legt unabhängig VO'  } der Enzyklika, die sıch dazunıcht außert, seine Meınung dar. Seinem Ergebnis 1St zuzustimmen. Ob allerdingsunmıttelbar Aaus dem Subsidiaritätsprinzip daftür gewınnen 1St (89), CI -scheint traglich Was speziell den Familienlastenausgleich angeht, hatte dıe Mehr-he  1T des Deutschen Bundestags sıch die Meınung gebildet, das Subsidiariıtätsprinzipgebiete, ıhn innerhalb der einzelnen Wırtschaftssektoren durchzuführen. Nun wächstber ın unseren Familien nl der Nachwuchs einzelner Wiırtschaftszweige heran,sondern der Nachwuchs uUNsCICS Volkes Aus diesem Grunde veht der Familien-lastenausgleich die Wirtschaftszweige un: deren Organısatıonen der Institutionennıchts an; NUur 1mM Notftfall, wenn sıch keine sachgerechtere Lösung finden läßt, dürfteder Staat die Wirtschaftszweige SOZUSAaSCN als seine Erfüllungsgehilfen einspannen;
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tatsächlich ber standen sachgerechte Lösungen bereıt. Den namentl: 1n der
Schweiz zahlreichen Unternehmern un: Unternehmensgruppen, die sıch des Fa-
milienlastenausgleichs ıhren Arbeitnehmern einer Zeıt annahmen, als noch
nıemand anders sıch darum kümmerte, bleibt das Verdienst, nıcht „subsidiär“
Sınne des Prinzıps, sondern Sınne einer ‚suppleance‘ anstelle der untätigen
Erstverpflichteten 1n die ucke SECSPITUNSCH sSC11,

Dafiß die der Marktwirtschafl und dem faıren Wettbewerb freundlıche Seıte
VO  3 stark in den Vordergrund rückt, wiırd nıemand wundern; das iSt se1ın

echt. Um betremdlicher 1St allerdings, da{ß den Aaus 75 1n
139 übernommenen Hınweıs auf das rechte Verhältnis der Löhne un Preıse er-
einander als unbeheltlich abzuwerten scheint (145/146). Es x1bt keine Stelle 1n QA,
dıe deren VO:  3 Röpke seinerzeıt sofort richt1g erkannte marktwirtschaftlıche Haltung
eindeutiger ZU) Ausdruck brächte als dieser Hınvweıs autf die unıversale Interdepen-
denz oder, anders ausgedrückt, innere Konsıstenz des ohn- und Preisgefüges, die
geradezu der Lebensnerv der Marktwirtschaft 1St, durch Manıipulationen der Preise
dagegen in der Regel NUuUr gestOrt wırd. Vielleicht darf iNnan und vielleicht
ayollte dies SagcNn: dıe unverkennbare agrarprotektionistische Schlagseite VO:  3

lıege nıcht Sanz 1n der Linıe dieses Aaus übernommenen Bekenntnisses ZUuUr
marktwirtschaftlichen Konzeption. WIFr: sich ber n lassen mussen, dafß
nıcht NUr, W as sehr begrüßen ist, dem liıberalen Wunderglauben den Markt-
mechanısmus (90, V. U.) eine deutliche Absage erteilt, sondern ylobalen
Eıintretens tür „Abbau der Handelsschranken“ un: tür „Ifreıen internationalen
Austausch“ doch den Rut nach „Wirksamen Zollschranken ZU Schutz der
einheimıschen Industrie“ (98) bıllıgt, 1n einem Falle, sıch nıcht
Vergeltungsmafßsnahmen echtes Dumping andelt, sondern darum, eiınen
„natürlichen Vorsprung in preislicher Hınsıiıcht“ (ebd.) unwirksam machen, den
der Marktwirtschaftler her begrüßen als ekämpfen sollte.

Zur Eigentumslehre VO!  e} bemerkt B., während die ıtalıienısche Fassung von
‚funzione‘® un! die deutsche Übersetzung von „Funktion“ spreche, el 05 1m
lateinis  en ext 9  I1 socıale‘ bzw. ‚aCt1vıtas socıalıs‘ (28 und nochmals
Diese lateiniıschen Wendungen hätten den Vorzug, aut den Eıgentümer als den
Träger des ‚munus‘ und der ‚actıvıtas‘ hinzuweisen. Das 1St ıne durchaus SINN-
reiche Deutung. Nichtsdestoweniger kann INa  - mit u echt auch VO  3 eıner
sozıalen Funktion der Eıgentumsinstitution sprechen denkt 1Ur die Eıgen-
tums-Gegenstände), und diese Funktion übt dıe Institution auch dann AuUuS, Wenn
der einzelne Eıgentümer iıhr wıderstrebt. bediente S1'  ‚9 den gleichen Ge-
danken auszudrücken, des lateinıschen Ausdrucks ‚ındoles‘ der ‚ratıo‘ individualıis
bzw socıialis, wofür die deutsche Übersetzung Individual- bzw Sozialnatur (so iın
der Überschrıft) der individuelle bzw. soz1ıale Seıite (so 1m Text) chreıbt („Be-
wandtnıs“ ware vielleicht die gELFEUECSLTE, ber Nl  cht sehr geläufige Wiıedergabe)

Zur Lohnfrage meınt B., ; „erganze die Lohnlehre der Zzwel
weıtere Punkte: Arbeitsleistung als produktiver Beıitrag ZU) wirtschaftlichen Er-
gebnis un: die allgemeine Wohlfahrt er Völker“ (59) Im Abschnitt „Das Postulat
der Leistungsgerechtigkeit“ weılst überzeugend nach, daß dıie Größe dieses
produktiven Beıtrags exakt bestimmen aut unüberwindliche Schwierigkeiten
stößt. In der Tat aßt S1e sıch weder N:  u noch ungenau bestimmen: der Versuch,
S1e quantifizieren, chließt 1n sıch einen logischen Wıderspruch. Von dem uUu1-
Aächlichen Beıitrag der Arbeit der irgendeıines anderen Produktionstaktors Zum

Produktionsergebnis aßt sıch keinerlei Maf(ßstab für seinen Anspruch auf einen
Anteıil Produkt nden, eintach deswegen, weıl die qualıitativ verschiedenen
Beıträge quantıtatıv überhaupt nıcht vergleichbar S1IN! un TST über ıhren Preis,
der dabei als Datum ANSCHOMMEN werden muß, miıteinander verrechenbar gemacht
werden mussen; INa  - Iso das, W as Problem 1ist, als Datum 1ın die Rechnung
eiın! Wiährend hier ber wenıgstens noch daran testhält, der „produktive Beitrag“
des einzelnen lasse sıch nıcht exakt quantıfizıeren, überrascht CS wenn spaterer
Stelle den Gewerkschaften nachrühmt, s1ıe hätten das unlösbare Problem gelöst:
1e€ haben die Lohnsätze aut jenen Betrag gehoben, der dem produktiıven Beitrag
der Arbeıiıter entspricht un! dem Arbeitgeber auch viel wert ISt  CC (83) Wenn
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nochmals spaterer Stelle die Wendung „gerechte Entlöhnung gemäß demBeıitrag des einzelnen ZU. Produktionsergebnis“ gebraucht un: damıt den Hınvweıisverbindet, da{iß „wenıger die absoluten Lohnhöhen als vielmehr die Abstufung derEinzellöhne dafür verantwortlich 1St, ob eın Lohnsystem als gerecht der ungerechtangesehen wırd“ spricht nıcht NUur eine praktisch sehr wichtige Er-fahrungswahrheit AUuUS, sondern kommt auch der grundsätzlichen Wahrheit sehrnahe: eın „kardinal“

un: oll der ohn se1ın,
gerechter ohn ISt eın Unbegriff, „ordınal“ gerecht ber kann

un! die arbeitenden Menschen haben eın ausgesprochenesFeingefühl dafür, ob die Entlöhnung „ordınal“ 1n Ordnung geht der nıcht.Die Bedeutung des anderen, von Neu aufgezählten Gesichtspunkts (allge-gemeıne Wohlfahrt aller Völker) dürfte wohl unterschätzen. In der Lohnpolitikder Bundesrepublik Deutschland
Regierung, namentlich 1m Hınbli

spielt bei Gewerkschaften, Arbeitgebern und
aut die Stabilität des Geldwerts, ımportierteder neuerdings exportierte Inflat10N, eıine Sanz entscheidende Rolle.Nıcht annehmbar ISt, W ds ber „vermeintliche Mitbestimmung“ nach(103 schreibt. Selbstverständli erOrtert nıcht die spezifische Gestalt desdeutschen (Montan-)Mitbestimmungsrechts; mehrere Stellen lassen ber eutlicherkennen, da{ß der Papst bei der Mitbestimmung der Arbeitnehmer oder derArbeitnehmerschaft auch die wırtschaftlichen Entscheidungen der Unternehmens-Jeıtung denkt artes 1n negoOt11s socıletat1s, CU1l operam' (n 91) ‚adnegotıa expedienda socıetatumque incrementum quod attınet sSOC12 advoceturopera‘ (n 92) Geschäfte, be1 denen Ccs das Wachstum der Erweıterung desUnternehmens (neue Produktionszweige, CUue Produktionsstätten USW.) geht, SIneindeutigst wırtschaftliche Entscheidungenware keine ‚SOC1O opera’; der ‚SOC1Us‘ entsche;

bloßes Anhörungs- der Vorschlagsrechtdet als Gleichberechtigter der jeden-als autf gleicher Rechtsstufe tehend mıt.
Im Zusammenhang miıt der Entwicklungshilfe spricht VO:  3 „geistig-moralischerIntfrastruktur“ ıne wırklıch y]ückliche Wortprägung!Kritischen Lesern kann das Büchlein viel Anregungen biıeten.

n Nell-Breuning SA}
Dreıer, Wılhelm, Funktion un Ethos der Konsumwerbung. 80 (292 SMünster (W) 1965, Regensberg. 28.50

Der Vertasser verfügt er ıne ausgebreitete Kenntnıiıs des vorzugsweıse VO:  -Trägern des Werbewesens selbst stammenden deutschen un amerikanischen Schrift-
LuUums und 1St in der Lage, nıcht 1Ur VvVon den Tatsachen, sondern auch von den da-hinterstehenden Ideologien eın ebenso
rel|  es Biıld entwerten. Auch methodis

schauliches WwW1e einprägsames und ehr-
geht INnsSOWweIit riıchtig N, als CT,Wwı1ıe der Buchtitel ZU Ausdruck bringt, ZUeEerSt die Funktion, d. ı. die achlicheLeistung der Werbung 1mM Raume der Wırtschaft, untersucht, anschließendprüfen, welche sıttlıchen Ma(stähbS überhaupt S1e anzulegen sınd und WwIle,diesen Ma{fstäben CMESSCH, bestimmte Verhaltensweisen der Werbetreibenden un!:

gehend arbeitsteil;
ihrer Helfer, ber auch der Umworbenen sıttlıch beurteilen SInNnd. Da{(iß ıne weıt-Wırtschaft W1e die unsrıge hne informative Werbung nıchtauskommt, dürfte unbestritten se1n; fraglich ISt, ob S1e auch der suggestivenWerbung bedarf, anders ausgedrückt: ob suggestive Werbung ZUr Funktionsfähig-eiIt der heutigen Wıiırtschaft einen unentbehrlichen der doch nützlichen Beitrageistet. Diıese bereits auf der Grenzscheide des Explikativen un Normatıvenliegende Frage ekommt leider nıcht richt1g 1n den rıft und kommt daherauch keiner klaren ntwort. Bedarf der suggestiven Werbung, die Wırt-chaft bei Vollbeschäftigung und, worauft heut besonderer Wert gelegt wird, beiWachstum erhalten? Mufß inan die Verbraucher ZEeStIV beeinflussen, damitS1e die Gütermenge, die Nsere heutige Wırtschaft 2USStO U, auch abnehmen? Würdeandernfalls, WIT! die Frage wohl zugespitzt, dıe Sparneigung derart zunehmen,daß die freie Wırtschaft ınfolge Auftragsmangels ZU) Erliegen käme und NUur nochdie Staatswirtschaft Beschäftigung un: ausreichende Versorgung sıchern könnte?Erzeugt, kann INan auch fragen, die suggestive Werbung eine Nachfrage, diesıch andernfalls nıcht n würde, der streıten sıch 1Ur dıe verschiedenen Werbe-treibenden re Anteıle der 1n jedem Fall die Grenze des Volksein-
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